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der Beilagcrfzu denstenographischen Protokollen" de~ Nationalrat~s" 
. XlII. " Gesetzgebungsperiode " 

ParI8.nlentarische, A11f:c-.::cse Lr. 1,S09/J 
de····Yo Ab'n-e' or'Q~no+r:>Yt vJ.··1'l'71 ':-D· ... 7.J.' t' tm~~-r ." "- ,.ll .. 0 . v v.~~_ ... \.. .!.._4..! , ' '"'- 0 .:..J '...t.C.J..J, 

Kraft und Genossen ",' 
be;tref;fendBeglei t;naßnabmen für Ost­
liberalisierung 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton . 3'3 N Y A 

Parlament· 

E:.!n 190 Dezember 1974 

..f8'ltf / A. e~; 
, zU' ~8Ö9 /J. 
GL20a Dez. 1974, .-r@ ••. ______ _ 

In Be,~ntVlortung der schriftlichen Anfrage Ur. 1809/J ~betreffend,' 
Beglei trrlaßnahmen für Ostliberalisierung~ die die Abgeordneten 

Kinzl, Dro Zi ttmayr, Kraft und Genossen am 22 0 Oktober an mi.oh 

richteton, beehreichrnich, folgendes mitzuteilen: 

VJie ßie Aufregen richtig feststellen, 'vrurden in Noskau - 2,11er.,.. 

dings nicht von mir - die Bestimrnungeneiner JI.11g1eichung deI' Im­

portbedingungen aus den COIßCOlT-Ländern an die Vereinb2"rungen des 

GATT besprochen. Die Weichen für die Ostliberalisierung wurdenbe:­

reits von meinem Amtsvorc;änger gestellto Die mit 1 0 1 0 1975 in Kraft 

tretende Ervleiterungder" Zollämtererrntichtigunc;für Einfuhren aus 

den Ländern des COl-IECOlT ist mit dem Vidierul1gsverfahren verbunden, 

soweit es sich uril "'ilaren handelt, bei denen eine I/iarktstörung nicht. 

ausge·schlossen werden kann. Dazu gehören auch Erzeugnisse des Obst­

und Gemüsesektors sowie Obst- und Gemüseverarbeitungsprodukteo Bei 

diesen vlaren wird im \'lege des Vidierungsverfahrens ge2?rüft ,,\Jerden, 

ob Fälle vorliegen, die eine Anrufung der Schutz- und Preis~dausell1 . . . 
erfordern, .wie sie in den Verträgen Österreichs mit seinen östli­

chen H2.ndelsp$.rtnern entheü.ten sindo Sollte dies der li'all sei.n, 'di.l~d 

entsprechend dem vertr2.g1ich vorg!3SenCnen Verfahren v?rgegangen Viel'';'' 

den. Ere;ibt die Prüfung dagegen"daß durch den Import der \'lare keine 

Narktstörung zu befürchten is,t, wird der Sichtvermerk gemäi3 § 7 Abc .• 3 

vorletzter Satz. des. Außenhandelsgesetzes 1968/BGBloNr. 314 in der 

Passung der Außenhandelse;esetznovelle 1974, BGBloITro.401, erteilt 

werden. 
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